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Muster-Pflichtenheft Psychomotoriktherapie (PMT) 
	Zweck
	Regelt den Auftrag der Psychomotoriktherapeutinnen / -therapeuten an den Volksschulen der Stadt Bern.


	Ziel
	Die Begleitung und Unterstützung durch Psychomotoriktherapie soll Kindern und Jugendlichen ermöglichen, sich durch Erweiterung von Handlungs- und Verhaltensstrategien in ihrer Mit- und Umwelt zurechtzufinden. Die Psychomotoriktherapie soll der Integration von Schülerinnen und Schülern in die Volksschule dienen.



	Voraussetzung
	Für die Ausübung der gestellten Aufgaben benötigt die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut eine abgeschlossene Ausbildung einer schweizerischen anerkannten Fachhochschule für Psychomotoriktherapie. Personen mit einem ausländischen Diplom benötigen eine Anerkennung durch die EDK.


	Auftrag

	Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut

· arbeitet kind-, umfeld- und unterrichtsbezogen;
pädagogisch-therapeutisches Angebot
· beurteilt Schülerinnen und Schüler mit psychomotorischen Schwierigkeiten fachspezifisch (Grob-, Fein-, Grafomotorik, Handdominanz, Wahrnehmung, Selbstkonzept / Verhalten);

· veranlasst wenn nötig weitere Untersuchungen in medizinischen, psychologischen oder weiteren Bereichen
· erstellt eine pädagogisch-therapeutische Planung und führt die entsprechende Akten;

· arbeitet mit den zugewiesenen Schülerinnen und Schüler nach festgesetzten pädagogisch-therapeutischen Zielen in den Bereichen Bewegung, Wahrnehmung, Selbstkonzept in Kleingruppen oder in Absprache mit den Fachinstanzen einzeln;
· fördert die soziale und emotionale Entwicklung, stärkt das Selbstkonzept und erweitert die Handlungs- und Interaktionskompetenz;
· führt regelmässig Gespräche mit Erziehungsberechtigten, Fach- und Lehrpersonen über den Therapieverlauf;
pädagogisches Angebot
· wirkt präventiv u. a. durch frühes differenziertes Wahrnehmen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Ressourcen und Defiziten (Unterrichtsbesuch, Kurztest);
· fördert Schülerinnen und Schüler mit Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Verhaltensproblemen in Zusammenarbeit mit der Regellehrperson (Kurzintervention, Team-teaching);

· bietet Fachberatungen für Lehrpersonen und Erziehungsberechtigte zur Unterstützung für Kinder mit psychomotorischen Schwierigkeiten in der Schule und zu Hause an;
· arbeitet mit andern Lehrpersonen für Spezialunterricht, Fachinstanzen, Ärzten, Ergotherapeutinnen, Schulsozialarbeit zusammen;

· integriert sich ihren Anstellungsprozenten entsprechend im Schulkreis

Informationsauftrag
· informiert aktiv über die verschiedenen Angebote der Psychomotoriktherapie



	Vorgesetzte
	Die Unterstellung wird im Schulkreis geregelt (1 verantwortliche Person für Psychomotiktherapeutin / Psychomotoriktherapeuten  pro Schulkreis)


	Anstellungsbedingungen
	Gemäss kantonaler Lehreranstellungsgesetzgebung.

Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut erfasst ihre Arbeitszeit mit dem durch die Erziehungsdirektion anerkannten Erfassungsinstrument der Fachgruppe PMT der Stadt Bern.


	Organisatorisches
	1. Der GSD / die EB / der KJPD ist zuständig für die Abklärung und Antragstellung.
2. Die erstellten Dokumente der Fachgruppe sind verpflichtend.
3. Die schulkreisverantwortliche SL ist zuständig für das Ressourcen- und das Personalmanagement: Die Arbeits- und Auftragszuweisung erfolgt durch die Schulleitung an die Psychomotoriktherapeutin. Arbeiten oder Aufträge sind:

a) Spezialunterrichtsaufträge gemäss den Anträgen von GSD/EB/KJPD und Zuweisung durch die Schulleitung.

b) Gezielte und zeitlich definierte Arbeitsaufträge der Schulleitung (Kurzintervention, Unterrichtsbesuch und Kurzuntersuch).
4. Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut kann der Schulleitung Arbeits- und Auftragsbegehren (z.B. einer Lehrperson) empfehlen.
5. Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychotherapeutin und die Regellehrperson sind zuständig für die Durchführung des Unterrichts und für das dazu erforderliche Detailmanagement.

Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem ordentlichen Zuweisungsverfahren dem Spezialunterricht Psychomotoriktherapie zugewiesen werden, muss die Förderung mit den vorhandenen Lektionen innerhalb von 3-6 Monaten für minimal 1 Jahr gewährleistet sein.
Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut übernimmt bei einem 100% Pensum Aufträge für 30-35 Kinder (inkl. Kurzintervention, Kleingruppen und Einzelunterricht)

Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut kann Kurzinterventionen auf Anfrage von Regellehrpersonen (z.B. für Klassen- oder Schülerinnen- und Schülerbeobachtungen, kurzfristig nötigen Spezialunterricht, usw.) durchführen und informiert die Schulleitung darüber.



	Weiterbildung


	Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut ist verpflichtet, in der gesamt-städtischen Fachgruppe „Psychomotoriktherapie Stadt Bern“ mitzuarbeiten und die gemeinsamen Weiterbildungsanlässe zu besuchen.
Sie bildet sich kontinuierlich weiter, um nach dem neusten Stand von Wissen und Forschung tätig sein zu können.
/

Sie nimmt ihren Anstellungsprozenten entsprechend an den Weiterbildungsanlässen des Schulkreises teil.


	Abgrenzungen
	Die Psychomotoriktherapeutin / der Psychomotoriktherapeut übernimmt innerhalb ihres / seines Pensums keine Stellvertretungen von Regellehrpersonen und kann nur für die Mitarbeit bei Anlässen, die ihr / sein Fachgebiet betreffen, verpflichtet werden.


Bern, 13. Juli 2010
� vgl: Spezialunterricht Psychomotorik, Rahmenkonzept der Psychomotoriktherapie für den Kanton Bern, erarbeitet durch die Therapeutinnen Biel-Seeland, S.4 auf � HYPERLINK "http://www.artikel17.ch/integrationshandbuch" ��www.artikel17.ch/integrationshandbuch�


� vgl. Musteranstellungsvertrag für Psychomotoriktherapeutinnen (astp) auf � HYPERLINK "http://www.artikel17.ch/integrationshandbuch" ��www.artikel17.ch/integrationshandbuch� 


� vgl: Spezialunterricht Psychomotorik, Rahmenkonzept der Psychomotoriktherapie für den Kanton Bern, erarbeitet durch die Therapeutinnen Biel-Seeland, S. 5 + 6 auf � HYPERLINK "http://www.artikel17.ch/integrationshandbuch" ��www.artikel17.ch/integrationshandbuch�


� vgl. Abschnitt Pflichtenheft aus „Musteranstellungsvertrag für Psychomotoriktherapeutinnen, astp auf � HYPERLINK "http://www.artikel17.ch/integrationshandbuch" ��www.artikel17.ch/integrationshandbuch�
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